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Aus anderen sozialistischen Ländern
Die Sowjets und die Gesetzlichkeit
Prof. Dr. sc. O. E. KUTAFIN, Moskau

Die Sowjets spielen im Leben der sowjetischen Gesellschaft 
eine bedeutende Rolle, denn sie bilden die politische Grund
lage der UdSSR und sind der Kern der gesamten sozialisti
schen Demokratie. Bereits seit den ersten Tagen ihrer Exi
stenz zeigten die Sowjets die Vorzüge der neuen Form der 
politischen Organisation der Volksmassen.

Lenin erkannte scharfsichtig in den Sowjets den Prototyp 
des zukünftigen sozialistischen Staatswesens. Umfassend ent
hüllte er die historische Bedeutung der Sowjetrepublik als 
Staat neuen Typus, der unvergleichlich demokratischer als 
jede beliebige bürgerlich-parlamentarische -Republik ist. Das 
Wesen der Sowjetrepublik charakterisierte Lenin als „das 
von den Sowjets zusammengefaßte ... Volk, . . . ,  das den 
Staat regieren muß“.1

In der ständigen Stärkung der Sowjets und des soziali
stischen Staates sah Lenin jene wesentliche und notwendige 
Bedingung, um die zuverlässige Verteidigung der Interessen 
der Arbeiterklasse und aller Werktätigen sowie die Umge
staltung des gesellschaftlichen Lebens auf sozialistischer 
Grundlage zu gewährleisten. Die Große Sozialistische Okto
berrevolution und die historischen Erfahrungen der UdSSR 
bestätigten vollauf die Lebenskraft der Leninschen Lehre über 
die Sowjets, die heute die allumfassende Organisation des 
Volkes sind und seine Einheit sowie die umfassende Demo
kratie ausdrücken.

Die Sowjets der Volksdeputierten sind die einzigen Ver
tretungsorgane, über die das Sowjetvolk in Übereinstimmung 
mit Art. 2 der Verfassung der UdSSR die Staatsmacht ausübt. 
Alle anderen staatlichen Organe sind von den Sowjets abge
leitet, ihnen unterstellt und werden durch sie kontrolliert. 
Darin besteht die Bedeutung der Sowjets als politische 
Grundlage der UdSSR.

Gewährleistung der Gesetzlichkeit durch die Sowjets

In der vielfältigen Tätigkeit der Sowjets der Volks deputier
ten nimmt ihre Arbeit zur Gewährleistung der Gesetzlich
keit, zum Schutz des Staates und der öffentlichen Ordnung, 
der Rechte und der gesetzlichen Interessen der Bürger in 
ihrem Territorium einen wichtigen Platz ein.

Die Gesetzlichkeit ist eine der Garantien der wahren 
Volksmacht. Die sozialistische Demokratie ihrerseits ist eine 
lebenswichtige Voraussetzung für die Existenz und die Ent
wicklung der Gesetzlichkeit. Lenin widmete der strikten 
Einhaltung der sowjetischen Gesetze große Aufmerksamkeit. 
Er verwies darauf, daß es notwendig ist, „die Gesetze und 
Anordnungen der Sowjetmacht gewissenhaft zu befolgen und 
darauf zu achten, daß sie von allen eingehalten werden“.2

Die sozialistische Gesetzlichkeit ist eines der wichtigsten 
Prinzipien der Tätigkeit aller Organe des Sowjetstaates. In 
Art. 4 der Verfassung der UdSSR heißt es: „Der Sowjetstaat 
und alle seine Organe wirken auf der Grundlage der sozia
listischen Gesetzlichkeit, sie gewährleisten den Schutz der 
Rechtsordnung, der Interessen der Gesellschaft und der 
Rechte und Freiheiten der Bürger. Die staatlichen Organe, 
die gesellschaftlichen Organisationen und ihre Funktionäre 
sind verpflichtet, die Verfassung der UdSSR und die sowjeti
schen Gesetze einzuhalten.“ Dabei kommt den Vertretungs
organen der Staatsmacht die führende Rolle zu.

Diese Rolle der Sowjets bei der Gewährleistung und Festi
gung der sozialistischen Gesetzlichkeit wurde in den Be
schlüssen der Partei wiederholt zum Ausdruck gebracht. Die 
große Bedeutung der Festigung der Gesetzlichkeit in der 
Tätigkeit der Sowjets für die Entwicklung ■ der sozialistischen 
Demokratie war Gegenstand der Beschlüsse des XXIII., des 
XXIV., des XXV. und des XXVI. Parteitages und der Be
schlüsse des Zentralkomitees der KPdSU über die Tätigkeit 
der Sowjets (1957, 1967, 1971), des Beschlusses zur weiteren 
Verbesserung der Arbeit mit Briefen, Eingaben und Be
schwerden der Bürger von 1970 und des Beschlusses über die 
Verbesserung der Tätigkeit der Organe der Volkskontrolle 
von 1979.

Anforderungen an die Arbeit der Sowjets

Die sowjetische Verfassung, die Gesetzgebungsakte über die 
örtlichen Sowjets, das Gesetz der UdSSR über den Status

der Volksdeputierten in der UdSSR festigen das System der 
Garantien der konsequenten Verwirklichung des Prinzips der 
Gesetzlichkeit in der gesamten Tätigkeit der Sowjets.

Dieses Prinzip äußert sich vor allem darin, daß sich die 
Sowjets selbst und ihre Organe in ihrer Tätigkeit vom Gesetz 
und deren strikter Einhaltung leiten lassen. Die regelmäßige 
Einberufung der Tagungen, die Beachtung aller organisato
rischen Vorschriften bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Tagungen und in der Tätigkeit der vollziehenden und 
verfügenden Organe und der ständigen Kommissionen sowie 
die Übereinstimmung der gesamten Tätigkeit der Sowjets 
und ihrer Beschlüsse, die nur im Rahmen der dem jeweiligen 
Sowjet obliegenden Rechte erlassen werden, mit dem 
Gesetz — das sind jene Hauptlinien, durch die das Regime 
der sozialistischen Gesetzlichkeit in der Tätigkeit der Sowjets 
charakterisiert wird.

Mit anderen Worten, die Sowjets müssen, um die strenge 
Wahrung der Gesetzlichkeit erfolgreich durchsetzen zu 
können, selbst in bezug auf die strikte Ausführung der 
Gesetze untadelig sein.

Die sowjetische Gesetzgebung bestimmt und konkretisiert 
die Hauptanforderungen an die Tätigkeit der Sowjets, die 
mit der Realisierung des Prinzips der sozialistischen Gesetz
lichkeit verbunden sind. Sie bestimmt die Kompetenz jedes 
Gliedes der Sowjetorgane und regelt in der erforderlichen 
Weise die organisatorischen Formen und Methoden der 
Tätigkeit der Sowjets. Eine wichtige Garantie für die Ver
wirklichung dieser Rechtsvorschriften sind die Rechtsabtei
lungen im Apparat der Sowjets. Eine ihrer Funktionen 
besteht darin, Kontrollen durchzuführen und die Gesetzlich
keit der Entwürfe von Beschlüssen der Sowjets und ihrer 
Organe zu gewährleisten.

Bei der strikten Durchsetzung der Gesetze in ihrer Tätig
keit sind die Sowjets der Volksdeputierten des weiteren 
berufen, die Wahrung der sozialistischen Gesetzlichkeit durch 
alle staatlichen Organe, gesellschaftlichen Organisationen, 
Funktionäre und Bürger ihres Territoriums zu sichern. Zur 
Erfüllung dieser Aufgaben üben die Sowjets selbst und über 
die von ihnen geschaffenen Organe die Kontrolle über die 
Einhaltung der Gesetze und anderen Entscheidungen der 
obersten Machtorgane durch die staatlichen Organe und 
gesellschaftlichen Organisationen aus. Das betrifft insbeson
dere die Festlegungen in bezug auf die Erfüllung der Pläne 
der ökonomischen und sozialen Entwicklung und des Staats
haushaltes. Die Sowjets sind berechtigt, die Wahrung der 
Gesetzlichkeit in der Tätigkeit von Betrieben, Einrichtungen 
und Organisationen, unabhängig von deren behördlicher 
Unterstellung, zu kontrollieren. Im Prozeß der Kontrolle 
sorgen sie dafür, daß bestimmte Festlegungen staatlicher 
Organe und gesellschaftlicher Organisationen mit der Verfas
sung, den Gesetzen und anderen Akten des Obersten Sowjets 
übereinstimmen, und ergreifen Maßnahmen, die auf die 
Beseitigung festgestellter Verletzungen gerichtet sind.

Die Gesetzgebungstätigkeit der Obersten Sowjets

Eine wesentliche Besonderheit der Tätigkeit der Obersten 
Sowjets in der Sphäre der sozialistischen Gesetzlichkeit 
besteht darin, daß sie in Übereinstimmung mit der Verfas
sung der UdSSR die Festigung und Entwicklung der recht
lichen Grundlagen des staatlichen und gesellschaftlichen 
Lebens sichern. Die von den Obersten Sowjets verabschiede
ten Verfassungen und Gesetze bilden die normativ-rechtliche 
Grundlage des Regimes der sozialistischen Gesetzlichkeit.

Die gegenwärtige Periode ist durch eine bedeutende 
Aktivierung der gesetzgebenden Tätigkeit aller Obersten 
Sowjets charakterisiert. Es genügt, anzuführen, daß von 
453 Gesetzgebungsakten, die vom Obersten Sowjet der 
UdSSR von 1937 bis zum März 1984 erlassen wurden, allein 
50 in der Periode der Tätigkeit des Obersten Sowjets der 
UdSSR der 10. Sitzungsperiode beschlossen wurden: die 
Grundlagen der Wohnungsgesetzgebung, die Gesetze über die 
grundlegenden Vollmachten der Regions- und Gebietssowjets 
sowie der Sowjets der autonomen Gebiete und der autonomen 
Bezirke, die Gesetze über die Staatsgrenze der UdSSR, über 
die Rechtsstellung von Ausländern, über den Schutz der 
Atmosphäre, über den Schutz und die Nutzung der Tierwelt,
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